
Statistik der Bürgerentscheide und Bürgerbegehren in Baden-Württemberg 
und zur Beratungstätigkeit von Mehr Demokratie e.V. für das Kalenderjahr 2025  

 
Zentrale Kennzahlen auf einen Blick 

(Stand: 1. Dezember 2025) 
 

Gesamtzahl aktiver Verfahrensfälle (Bürgerbegehren/entscheide)  
im bisherigen Kalenderjahr  

128 

  

Zahl bereits durchgeführter Bürgerentscheide im Kalenderjahr 2025 26 
Davon: Anteil der Bürgerentscheide, die das Abstimmungsquorum erreicht haben und 
deshalb rechtswirksam sind 

92 %  
(24 von 26) 

Durchschnittliche Abstimmungsbeteiligung bei diesen Bürgerentscheiden (in Prozent aller 
Stimmberechtigten) 

57 % 

Gesamtzahl der Stimmberechtigten bei diesen Bürgerentscheiden 282.908 
Anteil der Bürgerentscheide, die durch Bürgerbegehren herbeigeführt wurden 81 % 

(21 von 26) 
Anteil der Bürgerentscheide, deren Ergebnis der Mehrheitsmeinung  
im Gemeinderat widersprach 

58 % 
(15 von 26) 

  

Bereits beschlossene Bürgerentscheide, die in den nächsten Monaten  
durchgeführt werden 

17 
(davon 3 im 
Dez. 2025) 

Davon: Anteil dieser bevorstehenden Bürgerentscheide, die durch Bürgerbegehren 
herbeigeführt wurden   

71 % 
(12 von 17) 

  

Zahl der im aktuellen Kalenderjahr bereits eingereichten Bürgerbegehren  46 
Summe der für diese Bürgerbegehren gesammelten Unterschriften 116.670 
Durchschnittlicher Prozentsatz an Unterschriften von allen Stimmberechtigten, der bei 
diesen Bürgerbegehren erreicht wurde (vgl. gesetzliches Unterschriftenquorum: 7 %)  

13,5 % 

  

Zahl der Bürgerbegehren, die sich aktuell in der Phase der Unterschriftensammlung 
befinden, noch vor der Einreichung 

2 

Aktuelle Zahl der Bürgerbegehren in der Vorbereitungsphase, noch vor Beginn einer 
Unterschriftensammlung 

19 

Zahl geplanter Bürgerbegehren, die im laufenden Kalenderjahr vor oder während der 
Unterschriftensammlung aufgegeben wurden 

30 

  

Zahl der Bürgerbegehren (teilweise bereits im Vorjahr eingereicht), über deren Zulässigkeit 
die Gemeinderäte im aktuellen Kalenderjahr bereits entschieden haben  

44 

Davon: Anteil der Bürgerbegehren, die durch die Gemeinderäte für unzulässig erklärt 
wurden  

36 %  
(16 von 44) 

Davon: Anteil der Bürgerbegehren, die die Gemeinderäte freiwillig übernommen 
haben oder die nach einem Kompromiss zurückgezogen wurden 

5 %  
(2 von 44) 

  

Zahl der Bürgerbegehren/entscheide (teilweise noch aus Vorjahren), die im laufenden 
Kalenderjahr Gegenstand eines Widerspruchs- oder Gerichtsverfahrens waren/sind  

8 

Davon: Zahl derzeit noch anhängiger Widerspruchs- oder Gerichtsverfahren zu 
Bürgerbegehren/entscheiden (teilweise noch aus Vorjahren) 

3 

  

Zahl der gegenwärtig anhängigen Anträge auf Durchführung eines Bürgerentscheids 
aus der Mitte des Gemeinderats (Ratsreferenden), über die bis jetzt noch nicht im 
Gemeinderat abgestimmt wurde  

1 

  

Anteil der Verfahrensfälle (Bürgerbegehren/entscheide), an denen Mehr Demo- 
kratie e.V. beratend mit beteiligt war, in unterschiedlichen Phasen der Verfahren  

78 %  
(100 von 128) 

Zahl der Beratungskontakte von Mehr Demokratie e.V. zu diesen Verfahrensfällen  487 
Durchschnittliche Zahl der Beratungskontakte pro Verfahrensfall 4,9 
Reine Beratungszeit in Arbeitsstunden zu diesen Bürgerbegehren/entscheiden  468 
  

Zahl der Verfahren zu Einwohneranträgen im Kalenderjahr 12 
  

Zahl der Beratungskontakte zu anderen Verfahren (insb. Einwohneranträge) aus Baden-
Württemberg 

58 

Zahl der Beratungskontakte zu Fällen aus anderen Bundesländern (alle Verfahrenstypen) 26 
Zahl der Beratungskontakte insgesamt 552 
Reine Beratungszeit in Arbeitsstunden einschließlich von Beratungen  
zu anderen Verfahren 

562,5 

 


